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ZIEL: 

Grundlegende Sanierung des Erweiterungsgebietes 

VORAUSSETZUNG: 

Durchführung von Vorbereitenden Untersuchungen 

Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 

ANTRAG AUF AUFNAHME IN DAS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM 

(Programmkomponente Städtebaulicher Denkmalschutz) bis 01.06.2019 

ANTRAGSPRÜFUNG, BEWERTUNG,  GGF. AUFNAHME IN DAS PROGRAMM 

FESTSETZUNG EINES FÖRMLICHEN SANIERUNGSGEBIETES 



Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 

Dem Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm sind u. a. 

beizufügen 

 

 Ergebnisbericht zu den Vorbereitenden Untersuchungen 

 

 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) 

Die Stadt Jever hat bereits im Jahr 2014 im Zuge der Vorbereitung auf das geplante 

Sanierungsgebiet „LOHNE / SCHLACHTE / HOOKSWEG“ für ihr Stadtgebiet ein ISEK 

erstellt, dass als Grundlage für das zukünftige Handeln von Politik und Verwaltung sowie der 

Bevölkerung Jevers dienen soll. 
 

Die vorliegende Untersuchung ist daher als Fortschreibung bzw. Aktualisierung des ISEK 

2014 einzustufen. 



Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 

Ein ISEK ... 
 
 bezieht sich auf ein konkretes Gebiet (Sanierungsgebiet) und stimmt teilräumliche Planungen 

mit den übergeordneten räumlichen Ebenen (Gesamtstadt, Region) ab, 
 

 beschreibt Ziele, Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen der Stadtentwicklung, 
 

 entwickelt lösungsorientierte Maßnahmen, die über reine Tatbestände der Städte- 
bauförderung hinausgehen,  

 

 verfolgt einen ganzheitlichen, integrierten Planungsansatz unter Beachtung sozialer, 
städtebaulicher, kultureller, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder, 

 

 setzt zeitliche und inhaltliche Prioritäten, 
 

 entsteht unter Beteiligung der Öffentlichkeit. 
 

Quelle: BMBau: Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Städtebauförderung 



Inhalt Fortschreibung ISEK 2019 



Öffentlichkeitsbeteiligung 

Für die nun anstehende Erweiterung des Sanierungsgebietes IV wurde am 08.05.2019 

seitens der Stadt Jever eine Informationsveranstaltung mit Workshop angeboten. 



Kapitel 2.2: Geänderte Rahmenbedingungen gegenüber dem ISEK 2014 

 Raumordnung 

 Bevölkerungsstruktur und Einwohnerentwicklung 

 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

 Einzelhandel 

 Tourismus 

Kapitel 2.3: Bedeutung des Untersuchungsgebietes für das Stadtgefüge 

 Stadtentwicklung 

 Denkmalschutz 

 Ökosystem 



Kapitel 2.4: Aktualisierung der gesamtstädtischen Handlungsbedarfe 

 Handlungsfeld Entwicklung des Stadtzentrums 

 Handlungsfeld Demografischer Wandel und soziales Miteinander 

 Handlungsfeld Wohnen in Jever 

 Handlungsfeld Gewerbe und Einzelhandel 

 Handlungsfeld Umwelt- und Klimaschutz 

 Handlungsfeld Tourismus und Kultur 

Kapitel 3: Leitbild 2025 

 löst die LEITLINIEN FÜR DIE STADTENTWICKLUNG aus dem ISEK 2014 ab 



Kapitel 4: Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen 

 Missstände 

 Potenziale 

 Definition des Handlungsbedarfs 

Kapitel 5: Entwicklungsziele Erweiterungsbereich 

 Übertragung bisheriger Ziele 

 neue Ziele 

Kapitel 6: Entwicklungskonzept 

 Leitkonzept 

 Definition konkreter Maßnahmen 



Kapitel 7: Empfehlung für die Abgrenzung des erweiterten Sanierungsgebietes 

Größe des 

Erweiterungsbereiches: 6,5 ha 





Durchführung von Vorbereitenden Untersuchungen 

Rechtliche Grundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 141 Vorbereitende Untersuchungen (Auszug) 
 

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets die vorbereitenden Untersuchungen 

durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, 

um Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über die 

Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen 

und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge 

sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die 

Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen.  

 

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung 

durch den Beschluss über den Beginn der vorbereitenden 

Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt 

zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 

hinzuweisen. 

Arbeitsschritte 
 

Bestandaufnahme 

Erhebungen zum Bestand aus Unterlagen 

Begehungen und Bewertungen 

Befragungen / Einzelgespräche mit Betroffenen 
 

Bestandsanalyse 

Räumliche Struktur 

Bauliche Struktur 

Nutzungsstruktur 

Darstellung der städtebaulichen Missstände 
 

Städtebauliches Konzept / Rahmenplan 

Sanierungsziele 

Vorschläge zur Behebung der Missstände 

Formulierung von Sanierungsmaßnahmen 

Kosten- und Finanzierungsübersicht 


















































